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« La justice sans la force est impuissante; la force sans la justice
est tyrannique.

La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des
méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre
ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est
juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. »

Blaise Pascal (1623–1662), Pensées*

* Zitiert nach Pascal, Œuvres complètes, II (édition présentée, établie et annotée par
Michel Le Guern), Gallimard, Paris 2000, S. 571, Nr. 94.





Vorwort

Freude, schöner Götterfunken!

Verbunden mit Dankbarkeit und einer gewissen Erleichterung markiert diese
Freude die Vollendung einer längeren Reise durch die Europarechtswissenschaft,
auf die mich die vorliegende Arbeit geführt hat. Ihr an den Schnittstellen von
EU-Recht und EMRK gelegenes Thema bündelt wie ein Brennglas zentrale Fra-
gen von Rechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit, anhand derer deutlich wird, welche
enorme Bedeutung der Gründung Europas auf das Recht zukommt – ein Funda-
ment, das bewahrt und gestärkt werden muss.

Die Arbeit geht in ihren wesentlichen Grundzügen auf meine Zeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Kieler Walther-Schücking-Institut für Internationales
Recht zurück. Sie wurde im Wintersemester 2013/2014 von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertation
angenommen und 2016 mit dem Förderpreis des Kieler Doctores Iuris e. V. aus-
gezeichnet. Für die Drucklegung wurde die Schrift noch einmal umfassend
aktualisiert. Sofern nicht anders angegeben, befinden sich Rechtsprechung und
Literatur einschließlich der Internetquellen damit auf dem Stand vom April 2017.

Allen, die zum Gelingen meines Promotionsvorhabens beigetragen haben,
danke ich herzlich für ihre Unterstützung und ihren Zuspruch. Besonderer Dank
gebührt zunächst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M.
(Virginia), der nicht nur das Thema angeregt, sondern die Entstehung der Arbeit
auch sehr interessiert und mit wertvollen Hinweisen auf neue Entwicklungen
begleitet hat. Bei Frau Prof. Dr. Kerstin von der Decken (vormals Odendahl) be-
danke ich mich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Ihr, Herrn Prof.
Dr. Andreas von Arnauld und Frau Prof. Dr. Nele Matz-Lück danke ich außer-
dem für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe des Walther-Schücking-
Instituts. Gedankt sei ebenso meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen am
Institut, die mir während meiner dortigen Tätigkeit verbunden waren, insbeson-
dere Frau Dr. Berenike Schriewer und Herrn Dr. Tobias Thienel, LL.M. (Edin-
burgh), für fruchtbare Diskussionen.

Ferner gilt mein Dank der Gesellschaft zur Förderung von Forschung und
Lehre am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht e. V. und der
„Immanuel Kant-Stiftung – Europas Erbe als Auftrag“. Sie haben für die Ver-
öffentlichung der Arbeit freundlicherweise großzügige Druckkostenzuschüsse
gewährt. In die Danksagung einschließen möchte ich gleichfalls die Studien-
stiftung des deutschen Volkes sowie Frau Prof. Dr. Dorothee Einsele und Herrn



Prof. Dr. Haimo Schack, LL.M. (Berkeley), vom Institut für Europäisches und
Internationales Privat- und Verfahrensrecht der Universität Kiel, die mich wäh-
rend des Studiums und danach gefördert haben.

Festen Rückhalt auch in der Promotionszeit, die mitunter Ausdauer, Geduld
und Disziplin auf die Probe stellte, habe ich bei meiner Familie gefunden. Insbe-
sondere meine Eltern, Dr. Karl und Sabine Tamme, haben mich in vielfältiger
Weise unterstützt. Mein Vater hat sich zudem mit großem Interesse der Aufgabe
des Korrekturlesens angenommen. Auch mein Bruder, Dr. Johannes Alexander
Tamme, stand mir hilfreich zur Seite. Für all dies bin ich ihnen sehr dankbar.
Meinen Eltern, die mir meinen Weg ermöglicht haben, widme ich diese Arbeit.

Kiel, im Februar 2018 Philipp Tamme
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Teil 1

Grundlagen

A. Einführung

I. Kontext und Aufriss des Themas

Die diversen Wechselbeziehungen zwischen dem Recht der Europäischen
Union (EU), der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und den na-
tionalen Rechtsordnungen zeichnen sich nicht nur durch ihre hohe Komplexität
und Vielschichtigkeit aus1, sondern befinden sich auch stetig in einem dynami-
schen Wandel, der v. a. durch die fortwährende Entwicklung von Gesetzgebung
und Rechtsprechung weiter vorangetrieben wird. Im derart geprägten sog. Mehr-
ebenensystem2 wirken der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und die nationalen Gerichte
als verbundartig interdependente Rechtsschutzinstanzen zusammen3. Die zur Cha-
rakterisierung dieser tripolaren Judikativstruktur verwendeten Bezeichnungen wie
„Bermuda-Dreieck“4, „Mehrebenen-Labyrinth“5 oder „devil’s triangle“6 legen
beredtes Zeugnis davon ab, dass die Materie auch ausgewiesene Spezialisten7 im-

1 Sauer, Grundrechtskollisionsrecht, in: Matz-Lück/Hong, Grundrechte, S. 1 (2 ff.);
Vondung, Architektur, S. 1 f.; Knauff, DVBl. 2010, 533 (536 f.); Guckelberger, ZEuS
2012, 1 (16 f.).

2 Hierzu Sauer, Jurisdiktionskonflikte, S. 77 ff., m.w.N.; Hentschel-Bednorz, S. 35 ff.,
41 f.; Mayer, in: von Bogdandy/Bast, Europäisches Verfassungsrecht, S. 596 ff.; Opper-
mann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 4, Rn. 23; Lindner, ZRP 2007, 54 (55).

3 Vgl. Voßkuhle, NVwZ 2010, 1 (1 ff.); Knauff, DVBl. 2010, 533 (536 f.); Oeter,
VVDStRL 66 (2007), 361 (362 ff.); M. Albers, VVDStRL 71 (2012), 257 (287 ff.);
Calliess, NJW 2013, 1905 (1905); ferner Pernice, EuR 2011, 151 (153 ff., 162 ff.).

4 C. Lenz, EuZW 1999, 311 (312); Limbach, EuGRZ 2000, 417 (417); Bergmann,
EuGRZ 2004, 620 (620); Oeter, VVDStRL 66 (2007), 361 (362); Sauer, Grundrechts-
kollisionsrecht, in: Matz-Lück/Hong, Grundrechte, S. 1 (6); Hirsch, EuR Beiheft 1
2006, 7 (7, 16 ff.); Hentschel-Bednorz, S. 36; kritisch Dederer, ZaöRV 66 (2006), 575
(621); auch bezeichnet als „Rechtsprechungsdreieck“ von O. Klein, NVwZ 2010, 221
(221), und Voßkuhle, NVwZ 2010, 1 (2), oder als „Jurisdiktionsdreieck“ von Schumann,
FS Spellenberg, 729 (733), und Steiner, FS Bethge, 653 (653).

5 Haratsch, ZaöRV 66 (2006), 927 (927, 946).
6 Quirico, IYIL 20 (2010), 31 (33).
7 Die Verwendung universeller Personalbegriffe allein in ihrer einfacheren maskuli-

nen Form dient der besseren Lesbarkeit; gemeint sind jeweils auch die gleichermaßen
betroffenen weiblichen Personen.



mer wieder vor große Herausforderungen stellt. Dennoch oder wohl sogar gerade
deswegen8 sind die Überschneidungsbereiche der genannten drei Ebenen Gegen-
stand einer schier unüberschaubaren Zahl wissenschaftlicher Publikationen ge-
worden9.

Auch die vorliegende Untersuchung begibt sich in dieses allenthalben berüch-
tigte Fahrwasser. Mit der Durchsetzung von EU-Recht durch den EGMR be-
handelt sie jedoch einen Aspekt des Dreiecksverhältnisses, dem bislang noch
vergleichsweise wenig akademische Aufmerksamkeit gewidmet wurde10. Im Rah-
men dieser Abhandlung soll nun erstmals monographisch aufgearbeitet werden,
inwieweit der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof, der über die Einhaltung
der EMRK wacht und formell außerhalb des EU-internen Rechtsschutzsystems
steht11, zum Schutz individueller Rechtspositionen aus dem Europarecht beitra-
gen kann. Dieser Fragestellung kommt eine beträchtliche, mitunter sogar existen-
tielle Bedeutung für die praktische Wirksamkeit der Rechte zu, die das Europa-
recht den Einzelnen verleiht.

Der Begriff des Europarechts umfasst in dieser Darstellung das Europarecht
i. e. S.12, also das gesamte Recht der EU einschließlich des früheren13 und gegen-
wärtigen14 Gemeinschaftsrechts. Die in europarechtlichen Normen getroffenen
Regelungen sind der tragende Grundstein für den europäischen Einigungspro-
zess15, welcher sich für den Kontinent in vielerlei Hinsicht als beispiellose Er-
folgsgeschichte erwiesen hat16. Denn ungeachtet aller Schwierigkeiten konnten
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8 So erkennen etwa Corthaut/Vanneste, YEL 25 (2006), 475 (475), „a fascinating
relationship“ zwischen EGMR und EuGH.

9 Siehe z. B. nur Vondung, Architektur; Michl, Überprüfung; Hentschel-Bednorz,
S. 331 ff.; Sauer, Grundrechtskollisionsrecht, in: Matz-Lück/Hong, Grundrechte, S. 1
(2 ff.); Lock, Verhältnis, S. 243 ff.; Rohleder, S. 285 ff., 365 ff., 425 ff.; alle m.w.N.

10 Vgl. aber Breuer, JZ 2003, 433 (433 ff.); Daiber, EuR 2007, 406 (406 ff.); Gundel,
FS Scheuing, 58 (63 ff.); Tamme, Aspects of enforcement, S. 1 ff.

11 Siehe Dörr, DVBl. 2006, 1088 (1098).
12 Siehe Streinz, Europarecht, Rn. 1 ff.; Herdegen, Europarecht, § 1, Rn. 2 ff.; Opper-

mann/Classen/Nettesheim, Europarecht, S. XLV; Haratsch/Koenig/Pechstein, Europa-
recht, S. 1, Rn. 2.

13 Die in dieser Darstellung untersuchten Verfahren vor den Konventionsorganen be-
trafen ganz überwiegend Rechtspositionen aus dem damaligen Gemeinschaftsrecht, na-
mentlich dem EG-Recht.

14 Hier ist das Recht der Europäischen Atomgemeinschaft zu nennen, das bislang
allerdings keine wesentlichen praktischen Probleme des Individualrechtsschutzes aufge-
worfen hat. Durch die Verweisung in Art. 106 a EAGV gelten zahlreiche unionsrecht-
liche Vorschriften auch im EAG-Recht; vgl. Grunwald, ZEuS 2010, 407 (409 ff.).

15 Zum historischen Ablauf ausführlich Giegerich, Europäische Verfassung, S. 15 ff.,
149 ff.

16 Siehe Bundespräsident Gauck, Rede v. 23.04.2012 anlässlich des Staatsbanketts zu
Ehren von Großherzog Henri von Luxemburg, Schloss Bellevue, Berlin, abrufbar unter:
http:/ /www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2012/
04/120423-Luxemburg-Staatsbankett.html: „Die [EU] ist die größte politische Erfolgs-



v. a. der Frieden zwischen den beteiligten Staaten bewahrt17, die wirtschaftliche
Stabilität und Prosperität gefördert18 sowie eine intensive politisch-rechtliche Ko-
operation etabliert werden19. Unter den Bedingungen der heutigen und zukünfti-
gen globalisierten Welt erscheinen Fortsetzung und Vertiefung dieser Integration
dringender geboten denn je20. Es gilt hervorzuheben, dass viele wichtige Er-
rungenschaften der europäischen Einigung wie z. B. die Freiheiten des Binnen-
marktes gerade durch ihre rechtliche Fixierung erreicht und gesichert wurden21.
Dementsprechend ist die EU als Rechtsgemeinschaft verfasst, die auf der Befol-
gung verbindlicher rechtlicher Gewährleistungen aufbaut22. Der Respekt vor dem
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geschichte unseres Kontinents.“; ebenso Giegerich, Die „europäische Föderation“, in:
ders., Herausforderungen, S. 7 (32); vgl. auch Voßkuhle, NVwZ 2010, 1 (2).

17 Siehe bereits die Erklärung des frz. Außenministers Schuman v. 09.05.1950 (sog.
Schuman-Plan), Quai d’Orsay, Paris, abrufbar unter: https:/ /europa.eu/european-union/
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